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Herrschaft und soziales Handeln – eine 
Notiz zur Systematisierung zweier 
soziologischer Grundbegriffe*

Gerhard Wagner

Max Weber beginnt seinen Aufsatz „Die drei reinen Typen der legitimen Herr-
schaft“ mit einer kurzen Definition des Herrschaftsbegriffs: „Herrschaft, d. h. die 
Chance, Gehorsam für einen bestimmten Befehl zu finden“.1 Eine etwas ausführ-
lichere Definition findet sich in seinem Text „Soziologische Grundbegriffe“, und 
zwar im § 16: „Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten 
Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“.2 Tatsächlich empfiehlt es 
sich für ein besseres Verständnis, Webers Ausführungen zu den drei reinen Typen 
der legitimen Herrschaft auf der Folie seiner Grundbegriffe zu lesen und dabei 
besonders den Begriff des Handelns bzw. sozialen Handelns heranzuziehen. Dies 
mag auf den ersten Blick kaum hilfreich erscheinen, denn Weber arbeitet mit 
vier Typen des Handelns, aber nur mit drei Typen der Herrschaft. Allein, dieses 
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2Max Weber (1980), „Soziologische Grundbegriffe“, in: ders., Wirtschaft und Gesellschaft. 
Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr, S. 1–30, hier S. 28.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-31608-2_3
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-31608-2_3&domain=pdf


56 G. Wagner

scheinbare Missverhältnis ist systematisch begründet, wie im Folgenden gezeigt 
werden soll.

Weber zufolge kann die Herrschaft genannte Chance, Gehorsam für einen 
Befehl zu finden, auf verschiedenen „Motiven der Fügsamkeit“ beruhen.3 Er geht 
davon aus, dass es seitens der Gehorchenden unterschiedliche Motive gibt, einen 
Befehl zu befolgen. Insgesamt nennt er drei derartige Motive: (1) Interessenlage, 
also zweckrationale Erwägungen von Vorteilen und Nachteilen; (2) bloße Sitte, 
also die dumpfe Gewöhnung an das eingelebte Handeln; und (3) rein affektuell, 
also die bloße persönliche Neigung. Weber weist allerdings sofort daraufhin, dass 
eine Herrschaft, die nur auf solchen Grundlagen beruht, „relativ labil“ ist. Die 
Herrschaft muss durch einen Legitimitätsgrund gestützt werden, und zwar „inner-
lich“: Die Befehlenden, hauptsächlich jedoch die Gehorchenden müssen an die 
Rechtmäßigkeit ihres Tuns glauben. Dieser „Legitimitätsglauben“ ist notwendig, 
damit die Herrschaft relativ stabil wird.4

Nachdem Weber zwischen drei Motiven der Fügsamkeit unterschieden hat, ist 
es nur logisch, dass er auch drei Legitimitätsgründe ins Auge fasst. Er ist sogar 
der Meinung, dass es, „in ganz reiner Form, nur drei“ gibt.5 Wie wir gleich sehen 
werden, besteht natürlich eine Korrespondenz zwischen diesen beiden Dreier-
reihen. Zunächst muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sich Weber nicht 
lange mit einer näheren Bestimmung der drei Legitimitätsgründe aufhält, sondern 
gleich dazu übergeht, drei reine Typen der legitimen Herrschaft zu unterscheiden: 
(I) legale Herrschaft kraft Satzung; (II) traditionelle Herrschaft kraft Glaubens an 
die Heiligkeit der von jeher vorhandenen Ordnungen und Herrengewalten; und 
(III) charismatische Herrschaft kraft affektueller Hingabe an die Person des Herrn 
und ihre Gnadengaben (Charisma).6 Wie man schnell erkennt, ist Weber nicht 
sonderlich didaktisch. Die Legitimitätsgründe der Herrschaft sind im zweiten 
und dritten Typus leichter auszumachen als im ersten. Zudem ist nur im zweiten 
Typus ausdrücklich die Rede von einem Legitimitätsglauben, der die Herrschaft 
innerlich stützt. Die traditionelle Herrschaft, so kann man formulieren, gewinnt 
relative Stabilität kraft Glaubens an die Heiligkeit der von jeher vorhandenen 

4Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
5Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
6Max Weber (1982), a. a. O., S. 475, S. 478 und S. 481.

3Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
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Ordnungen und Herrengewalten. Auf Grund dieser geglaubten Heiligkeit gilt die 
traditionelle Herrschaft als legitim.

Tatsächlich ist an diesem Typus gut nachvollziehbar, worin der Unter-
schied zwischen dem Motiv der Fügsamkeit und dem Legitimitätsglauben 
besteht. Wie erinnerlich, nennt Weber als zweites Motiv der Fügsamkeit „die 
dumpfe Gewöhnung an das eingelebte Handeln“.7 In den „Grundbegriffen“ 
wird diese Art des Handelns als „traditionales Handeln“ bezeichnet, was gut zur 
„traditionellen Herrschaft“ passt – wobei kein Unterschied zwischen „traditional“ 
und „traditionell“ zu machen ist. Traditionales Handeln sei bestimmt durch „ein-
gelebte Gewohnheit“, heißt es im § 2: „Das streng traditionale Verhalten steht – 
ganz ebenso wie die rein reaktive Nachahmung – ganz und gar an der Grenze und 
oft jenseits dessen, was man ein ‚sinnhaft‘ orientiertes Handeln überhaupt nennen 
kann. Denn es ist sehr oft nur ein dumpfes, in der Richtung der einmal ein-
gelebten Einstellung ablaufendes Reagieren auf gewohnte Reize. Die Masse alles 
eingelebten Alltagshandelns nähert sich diesem Typus, der nicht nur als Grenz-
fall in die Systematik gehört, sondern auch deshalb, weil die Bindung an das 
Gewohnte in verschiedenem Grade und Sinne bewußt aufrecht erhalten werden 
kann: in diesem Fall nähert sich dieser Typus dem wertrationalen Handeln“.8 Das 
wertrationale Handeln ist entsprechend bestimmt „durch bewußten Glauben an 
den – ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden – 
unbedingten Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens“.9

Für Weber gibt es offenbar ein Kontinuum, dessen Grenzen markiert werden 
durch das streng traditionale Verhalten einerseits und das wertrationale Handeln 
andererseits. Beim streng traditionalen Verhalten ist dem Akteur die Bindung 
an das Gewohnte nicht bewusst. Hier liegt insofern gar kein Handeln vor, als 
er keinen „subjektiven Sinn“ mit seinem Tun verbindet, sondern nur ein vor-
gegebenes Muster in schierer Gedankenlosigkeit reproduziert.10 Im Unterschied 
dazu ist dem Akteur die Bindung an das Gewohnte beim wertrationalen Handeln 
nicht nur bewusst; er betrachtet das Gewohnte sogar als Eigenwert.

7Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
8Max Weber (1980), a. a. O., S. 12.
9Max Weber (1980), a. a. O., S. 12.
10Max Weber (1982), a. a. O., S. 1.
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Hieraus folgt für unseren Zusammenhang: Das Motiv der Fügsamkeit unter-
scheidet sich vom Legitimitätsglauben durch ein niedrigeres Maß an Bewusstheit. 
Je bewusster die Bindung an das Gewohnte aufrechterhalten wird, je bewusster 
an den religiösen Eigenwert der Tradition geglaubt wird, desto näher steht das 
Handeln dem wertrationalen Typus und desto stabiler ist die traditionelle Herr-
schaft. Insofern gilt dieser Typ Herrschaft tatsächlich kraft Glaubens an die 
Heiligkeit der von jeher vorhandenen Ordnungen und Herrengewalten.

Betrachten wir nun den dritten Typus, also die charismatische Herrschaft. 
Hier ist von einem Legitimitätsglauben nicht die Rede. Stattdessen spricht Weber 
von „affektueller Hingabe“.11 Das ist verwirrend, weil dadurch der Unterschied 
zwischen dem Motiv der Fügsamkeit und dem Legitimitätsglauben nicht hin-
reichend klar wird. Wie erinnerlich, nennt Weber als drittes Motiv der Fügsamkeit 
die „bloße persönliche Neigung“.12 Nun ist affektuelle Hingabe zweifellos stärker 
als bloße Neigung, und sicher ist sie auch etwas Innerliches. Die Frage ist, ob 
man deshalb schon einen Legitimitätsglauben unterstellen kann. Für die Klärung 
dieses Sachverhalts ist es hilfreich, in Analogie zur traditionellen Herrschaft zu 
verfahren und einen Blick in die „Grundbegriffe“ zu werfen. Denn sowohl die 
bloße persönliche Neigung als auch die affektuelle Hingabe lassen sich dem 
Typus des affektuellen Handelns zuordnen.

11Max Weber (1982), a. a. O., S. 481.
12Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
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Affektuelles Handeln, so heißt es im § 2 der „Grundbegriffe“, sei bestimmt 
„durch aktuelle Affekte und Gefühlslagen“, wobei das „streng affektuelle 
Sichverhalten“ ebenso wie das streng traditionale Verhalten „an der Grenze 
und oft jenseits dessen“ stehe, „was bewußt ‚sinnhaft‘ orientiert ist; es kann 
hemmungsloses Reagieren auf einen außeralltäglichen Reiz sein […] Affektuell 
handelt, wer sein Bedürfnis nach aktueller Rache, aktuellem Genuß, aktueller 
Hingabe, aktueller kontemplativer Seligkeit oder nach Abreaktion aktueller 
Affekte (gleichviel wie massiver oder wie sublimer Art) befriedigt“.13 Und 
Weber ergänzt: „Eine Sublimierung ist es, wenn das affektuell bedingte Handeln 
als bewußte Entladung der Gefühlslage auftritt: es befindet sich dann meist […] 
schon auf dem Wege zur ‚Wertrationalisierung‘“, so dass gilt: „Affektuelle und 
wertrationale Orientierung des Handelns unterscheiden sich durch die bewußte 
Herausarbeitung der letzten Richtpunkte des Handelns und durch konsequente 
planvolle Orientierung daran bei dem letzteren“.14

Für Weber gibt es also ein zweitens Kontinuum, dessen Grenzen markiert 
werden durch das streng affektuelle Sichverhalten einerseits und das wert-
rationale Handeln andererseits. Beim streng affektuellen Sichverhalten sind dem 
Akteur die letzten Richtpunkte seines Tuns nicht bewusst; er ergeht sich in der 
Befriedigung aktueller Affekte. Auch hier liegt insofern kein Handeln vor, als er 
keinen „subjektiven Sinn“ mit seinem Tun verbindet. Im Unterschied dazu sind 
dem Akteur beim wertrationalen Handeln die letzten Richtpunkte des Handelns 
nicht nur bewusst; er orientiert sich sogar konsequent und planvoll an ihnen.

13Max Weber (1980), a. a. O., S. 12.
14Max Weber (1980), a. a. O., S. 12.
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Wie man sieht, dient das affektuelle ebenso wie das traditionale Handeln Weber 
dazu, die Grenze zwischen Handeln und (Sich-)Verhalten zu bestimmen. Je 
bewusster dem Akteur die letzten Richtpunkte seines Tuns sind bzw. je bewusster 
er an die Tradition glaubt, desto eher handelt er und desto wertrationaler wird 
zugleich sein Handeln.

Hieraus folgt für unseren Zusammenhang erneut: Das Motiv der Fügsam-
keit unterscheidet sich vom Legitimitätsglauben durch ein niedrigeres Maß an 
Bewusstheit. Je bewusster die letzten Richtpunkte des Handelns herausgearbeitet 
werden, je bewusster an die Gnadengaben des Herrn (Charisma) geglaubt wird, 
desto näher steht das Handeln dem wertrationalen Typus und desto stabiler ist 
die charismatische Herrschaft. Wir können folglich in Analogie zum zweiten 
Typus formulieren: Die charismatische Herrschaft gewinnt relative Stabili-
tät kraft Glaubens an die Gnadengaben der Person des Herrn. Auf Grund dieser 
geglaubten Gnadengaben gilt die charismatische Herrschaft als legitim.

Kommen wir nun zum ersten Typus, also zur legalen Herrschaft. Auch hier ist 
von einem Legitimitätsglauben nicht die Rede. Es heißt lakonisch: legale Herr-
schaft „kraft Satzung“.15 Nun stellt Weber zwar fest, dass er als Legitimitätsgrund 
der Herrschaft die Legalität des positiven Rechts verstanden wissen will: „Grund-
vorstellung ist: daß durch formal korrekt gewillkürte Satzung beliebiges Recht 
geschaffen (und bestehendes beliebig) abgeändert werden könne“.16 Dadurch 
wird der Unterschied zwischen dem Motiv der Fügsamkeit und dem Legitimitäts-
glauben aber auch nicht deutlich. Man darf jedoch vermuten, dass Weber hier in 
Analogie zu den beiden anderen Typen der Herrschaft verfährt.

Wie wir gesehen haben, benennt Weber als erstes Motiv der Fügsamkeit die 
zweckrationale Erwägung von Vorteilen und Nachteilen: Was bringt es mir, 
wenn ich mich füge? Was kann es mir schaden, mich nicht zu fügen? Und vice 
versa. Solche Erwägungen lassen sich dem Typus des zweckrationalen Handelns 
zuordnen, den Weber im § 2 seiner „Grundbegriffe“ bestimmt als ein dem 
Handelnden bewusstes, planvolles Verfolgen von Zwecken, wobei die Zwecke 
gesetzt, die Mittel zu deren Verwirklichung erwogen und die Folgen, die eintreten 
könnten, berücksichtigt werden.17 Diese Reflexion auf die Folgen unterscheidet 
das zweckrationale vom wertrationalen Handeln, das zwar ebenfalls bewusst 
und planvoll abläuft, bei dem es aber um die Verwirklichung der Zwecke um 

15Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
16Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
17Max Weber (1980), a. a. O., S. 12 f.
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ihrer selbst willen – um ihres Eigenwertes willen – geht, ohne Rücksichtnahme 
auf etwaige Folgen. Für Weber gibt es demzufolge ein drittes Kontinuum, dessen 
Grenzen markiert werden durch das zweckrationale Handeln einerseits und das 
wertrationale Handeln andererseits.

Hieraus folgt für unseren Zusammenhang: Je weniger das Befolgen der 
Normen des positiven Rechts auf die etwaigen Folgen (Vorteile/Nachteile) 
reflektiert, je mehr das Befolgen dieser Normen um ihrer selbst und ihrer Legali-
tät willen geschieht, desto näher steht das Handeln dem wertrationalen Typus 
und desto stabiler ist die legale Herrschaft. In Analogie zur traditionalen und 
charismatischen Herrschaft kann man demzufolge formulieren: Die legale Herr-
schaft gewinnt relative Stabilität kraft Glaubens an die Legalität des positiven 
Rechts. Auf Grund dieser geglaubten Legalität gilt die legale Herrschaft als 
legitim.

Als Fazit darf festgehalten werden: Die drei reinen Typen der legitimen Herr-
schaft und die vier Typen des sozialen Handelns lassen sich mühelos integrieren. 
Wichtig ist dabei nur, die alles vermittelnde Funktion des wertrationalen 
Handelns zu erkennen. Damit soll keineswegs behauptet werden, dass es keine 
unmittelbaren Übergänge zwischen dem traditionalen und dem zweckrationalen 
Handeln bzw. dem affektuellen und dem zweckrationalen Handeln gibt. Im 
Gegenteil macht Weber darauf aufmerksam, dass wir es in der sozialen Wirk-
lichkeit stets mit Mischverhältnissen zu tun haben.18 Gleichwohl lassen sich 

18Max Weber (1980), a. a. O., S. 13.
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systematische Zusammenhänge zwischen den Handlungstypen konstruieren, 
die eine Integration der drei reinen Typen der legitimen Herrschaft im oben aus-
geführten Sinne erlauben.

Da Weber nicht nur auf die faktischen Mischverhältnisse seiner vier Handlungs-
typen in der sozialen Wirklichkeit hinweist, sondern auch darauf, dass sie „natür-
lich in gar keiner Weise erschöpfende Klassifikationen der Arten der Orientierung 
des Handelns“ darstellen,19 müsste dies streng genommen auch für seine drei 
Herrschaftstypen gelten. Dann müsste es auch mehr als „nur drei“ Legitimitäts-
gründe der Herrschaft geben.20 Dann wäre schließlich auch die Frage zu über-
denken, die Johannes Winckelmann aufgeworfen hat,21 nämlich ob die Bindung 
des Herrschaftsbegriffs an den Befehlsbegriff nicht ein unzeitgemäßes Relikt 
der Reserveoffiziersmentalität des Deutschen Reichs darstellt. Schon Max 
Horkheimer und Theodor W. Adorno haben in ihrer Analyse der Kulturindustrie 
darauf aufmerksam gemacht, dass eine „Empfehlung“ durchaus zum „Befehl“ 

19Max Weber (1980), a. a. O., S. 13.
20Max Weber (1982), a. a. O., S. 475.
21Johannes Winckelmann (1952), Legitimität und Legalität in Max Webers Herrschafts-
soziologie. Tübingen: Mohr.
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werden kann.22 Auf denselben Sachverhalt weist Benjamin R. Barber in seiner 
Analyse der „McWorld“ genannten kulturindustrialisierten Weltgesellschaft 
hin: „Wer weltweit Information und Kommunikation beherrscht, hat potentiell 
die Herrschaft über den Planeten. Diese Verfügungsgewalt ist jedoch sanft und 
bewirkt Herrschaft durch Überredung statt durch Befehl, Beeinflussung durch 
Suggestion statt durch Zwang“.23 Für diese „kaum sichtbare Form der Herr-
schaft“ wären neue soziologische Grundbegriffe zu finden.24 Etwa: Herrschaft 
soll heißen die Chance, für eine Empfehlung bestimmten Inhalts bei angeb-
baren Personen – ja was? – „Aufmerksamkeit“25 zu finden. Hier eröffnet sich der 
Forschung ein weites Feld.

22Max Horkheimer und Theodor W. Adorno (1981), Dialektik der Aufklärung. Philo-
sophische Fragmente. Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 143.
23Benjamin R. Barber (1996), Coca Cola und Heiliger Krieg. Wie Kapitalismus und 
Fundamentalismus Demokratie und Freiheit abschaffen. Bern München Wien: Scherz, 
S. 90.
24Benjamin R. Barber (1996), a. a. O., S. 90.
25Georg Franck (1998), Ökonomie der Aufmerksamkeit. München: Hanser.
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